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§ 151 VersVG
 VersVG - Versicherungsvertragsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

1. (1)Ist die Versicherung für die Haftpflicht aus einem geschäftlichen Betrieb des Versicherungsnehmers

genommen, so erstreckt sie sich auf die Haftpflicht der Vertreter des Versicherungsnehmers sowie auf die

Haftpflicht solcher Personen, welche er zur Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes oder eines Teiles des

Betriebes angestellt hat. Die Versicherung gilt insoweit als für fremde Rechnung genommen.

2. (2)Wird im Falle des Abs. 1 das Unternehmen an einen Dritten veräußert oder auf Grund eines

Fruchtnießungsrechtes, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten

übernommen, so tritt an Stelle des Versicherungsnehmers der Dritte in die während der Dauer seiner

Berechtigung sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein. Die Vorschriften des

§ 69 Abs. 2 und 3 und der §§ 70 und 71 sind entsprechend anzuwenden.
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